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Teilrevision Bau- und Zonenordnung
Ergänzung der Bauordnung

Art. 4 Gestaltungsplanpflicht Abs. 13 BZO

Vom Gemeinderat festgesetzt mit GRB Nr. …………………. vom ……………………….

Im Namen des Gemeinderats
Die Präsidentin / Der Präsident: ………………………………………………….

Die Sekretärin / Der Sekretär: …………………………………………………..

Von der Baudirektion genehmigt mit BDV Nr. ………………. vom ………………………

Für die Baudirektion …………………………………………………..

In Kraft gesetzt mit STRB Nr. …………vom ………………….. auf den ……………………..

Podien Grit (SKZ)
Schreibmaschine
Beilage 1 zu STRB Nr. 565/2021



2 von 2

Ergänzung: A.   Zonenordnung
Art. 4 Gestaltungsplanpflicht
13 Im Gebiet Brunaupark/Uetlihof müssen städtebaulich und architektonisch
besonders gut gestaltete und nachhaltige Überbauungen sichergestellt wer-
den, die sich in die Umgebung einpassen. Dabei nehmen der Landschafts-
schutz und die differenzierte bauliche Verdichtung einen hohen Stellenwert
ein. Der Gestaltungsplan soll zudem eine schrittweise, sozial verträgliche Er-
neuerung ermöglichen und Vorgaben über Mindestanteile preisgünstiger
Wohnungen machen.
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